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§ 44 GGO Gesetzesfolgen

(1) Unter Gesetzesfolgen sind die wesentlichen Auswirkungen des Gesetzes zu verstehen. 
Sie umfassen die beabsichtigten Wirkungen und die unbeabsichtigten Nebenwirkungen.

…

(3) Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen sind gesondert aufzuführen. 
Das für den Gesetzentwurf federführende Bundesministerium hat hierzu bei den Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden rechtzeitig Angaben zu den Ausgaben einzuholen. 

(4) Es sind darzustellen: 

1. Im Benehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie die Kosten 
für die Wirtschaft, insbesondere für die mittelständischen Unternehmen und die Auswir-
kungen des Gesetzes auf die Einzelpreise und das Preisniveau, 

2. im Benehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz die Auswirkungen des Gesetzes auf die Verbraucherinnen und 
Verbraucher. 

Das für den Gesetzesentwurf fachlich zuständige Bundesministerium hat dazu Angaben 
der beteiligten Fachkreise und Verbände, insbesondere der mittelständischen Wirtschaft 
und der Verbraucher, einzuholen. Die Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie 
sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind frühzeitig zu beteiligen. 
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§ 47 GGO 
Beteiligung von Ländern, kommunalen 
Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbänden

(1) Der Entwurf einer Gesetzesvorlage ist Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und 
den Vertretungen der Länder beim Bund möglichst frühzeitig zuzuleiten, wenn ihre 
Belange berührt sind. Ist in wesentlichen Punkten mit der abweichenden Meinung 
eines beteiligten Bundesministeriums zu rechnen, hat die Zuleitung nur im 
Einvernehmen mit diesem zu erfolgen. Soll das Vorhaben vertraulich behandelt 
werden, ist dies zu vermerken.

(2) Das Bundeskanzleramt ist über die Beteiligung zu unterrichten. Bei Gesetzentwürfen 
von besonderer politischer Bedeutung muss seine Zustimmung eingeholt werden.

(3) Für eine rechtzeitige Beteiligung von Zentral- und Gesamtverbänden sowie von 
Fachkreisen, die auf Bundesebene bestehen, gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. Zeitpunkt, Umfang und Auswahl bleiben, soweit keine 
Sondervorschriften bestehen, dem Ermessen des federführenden Bundesministeriums 
überlassen.

(4) Bei der Beteiligung nach den Absätzen 1 und 3 ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass es sich um einen Gesetzentwurf handelt, der von der Bundesregierung noch 
nicht beschlossen worden ist. Dem Gesetzentwurf können die Begründung und das 
Vorblatt beigefügt werden.
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Die zehn Hauptforderungen des Deutschen 
Städtetages an den neuen Bundestag und 
die neue Bundesregierung

Die Rolle der Städte im Staatsgefüge 16

Die Städte als Partner begreifen 

Städte an der Gesetzgebung verlässlich beteiligen 16

Gemeindefinanzen 17

Aufgabengerechte Finanzausstattung unverzichtbar 17

Gewerbesteuer stärken 17

Grundsteuer muss reformiert werden 18

Konnexität: Wer bestellt, bezahlt! 19

…

Forderung nach einem grundgesetzlich verankerten 
Anhörungsrecht in der Gesetzgebung und nach einer frühzeitigen 
und umfassenden Beteiligung an der Gesetzgebung. 
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Konsultationsverfahren

Qualitative Verfahren

– Gruppendiskussion, Nutzwertanalyse, 
Effektivitäts-Kosten-Abschätzung etc.

Quantitative Verfahren

– Schriftliche Befragung, online-Befragung, 
telefonische Befragung etc.

E-Konsultation
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Ablauf: Datenschutz - Audit

Zielbestimmung /
Analysen

Bestimmung zentraler Regelungsbereiche

Formulierung von Varianten pro Regelungsbereich

Durchführung der Abschätzung im engeren Sinne 
Instrumente:

Gruppendiskussion mit Normadressaten und Experten 
Schriftliche Befragung

Auswahl der 
Teilnehmer nach 
Kriterien

Modifikation der 
Varianten

Gruppendiskussi
on und 
schriftliche 
Befragung nach 
Prüfkriterien 
(Ziele, Kosten 
etc.) 

Auswertung und Bericht mit Empfehlungen für die 
politische Umsetzung

Ergebnisse

•Fachliche Erkenntnisse im Prozess (Regelungsbereiche, Varianten)
•Fachliche Erkenntnisse aus Gruppendiskussion und Befragungen
•Politische Akzeptanz im Regelungsfeld
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Beispiel: www.e-konsultation.de (BMI)

Über e-konsultation.de:
Die Plattform für Online-
Konsultationen im Auftrag 
des BMI eingerichtet
Mehrere Projekte wurden 
durchgeführt, weitere sollen 
folgen

Plattform soll möglichst 
auch für andere Ressorts 
verfügbar gemacht werden
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Einblick: Online-Konsultation zum
Entwurf des Bürgerportalgesetzes

Projekthighlights
4 „Themenwizards“ zu Einzelaspekten des 
Bürgerportalgesetzes

– Meinungsabfrage per Multiple 
Choice und Freitextfeld

– Bewertung anderer Beiträge

Kommentarfunktion zu den einzelnen §
des Bürgerportalgesetzes

Hintergrundinformationen (FAQ, Kurzfilm, 
etc.)

Moderierter Dialog

Chat mit der Projektleiterin zur „Halbzeit“
Ergebnis

mehr als 11.000 Besucher in 3 Wochen (20.11.-12.12.)
mehr als 1.300 Textbeiträge

Jeder 10. hinterließ mindestens einen Textbeitrag
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Novelle des UrhG
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Nds-Heimrechtsreform
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Rechtliche Voraussetzung GGO
§ 48 Unterrichtung anderer Stellen

(1)  Sollen die Presse sowie andere amtlich nicht beteiligte Stellen oder sonstige 
Personen Gesetzentwürfe aus den Bundesministerien erhalten, bevor die 
Bundesregierung sie beschlossen hat, bestimmt das federführende 
Bundesministerium, bei grundsätzlicher politischer Bedeutung das 
Bundeskanzleramt, in welcher Form dies geschehen soll.

(2)  Wird ein Gesetzentwurf den Ländern, den beteiligten Fachkreisen oder 
Verbänden beziehungsweise Dritten im Sinne von Absatz 1 zugeleitet, so ist 
er den Geschäftsstellen der Fraktionen des Deutschen Bundestages, dem 
Bundesrat und auf Wunsch Mitgliedern des Deutschen Bundestages und des 
Bundesrates zur Kenntnis zu geben.

(3)  Über die Einstellung des Gesetzentwurfs in das Intranet der Bundesregierung 
oder in das Internet entscheidet das federführende Bundesministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und im Benehmen mit den übrigen 
beteiligten Bundesministerien.
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Zielsetzung für die Weiterentwicklung 
in 2010

Initiierung von weiteren Projekten ggfs. mit neuen 
Formaten der E-Konsultation

Information über die Konsultationsplattform

Weiterentwicklung des Themas E-Konsultation im Rahmen der 
Rechtsetzung des Bundes

► E-Konsultation als Bestandteil  der Rechtsetzung auf 
Bundesebene etablieren
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